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Einladung 
 
Am Mittwoch, dem 08.02.2023, findet um 19:00 Uhr im Hof Schoppmann, Am Hagenbach 11, 
48301 Nottuln, eine Sitzung 

des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt 

 
der Gemeinde Nottuln statt, zu der Sie hiermit freundlich eingeladen werden. 
 

 

 
Tagesordnung: 
 
 

A. Öffentliche Sitzung 

 

 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähig-
keit 

  
  
 2 Mitteilungen 
  
  
 3 Warmwasser in den kommunalen Sporthallen 

Vorlage: 013/2023 
  
  
 4 Ehrenamtskarte NRW 

Vorlage: 004/2023 
  
  
 5 Raum- und Platznutzung durch Gemeinde Nottuln und Pfarrei St. Martin 

Vorlage: 011/2023 
  

Der Vorsitzende 
des Ausschusses für Kultur, Sport und 
Ehrenamt 
der Gemeinde Nottuln 
 
Nottuln, den 26.01.2023 
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 6 Kulturförderung und Brauchtumspflege im Rahmen der Projektförderung 

Vorlage: 016/2023 
  
  
 7 Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien 

Vorlage: 017/2023 
  
  
 8 Vorstellung der Marketingkampagne zur Mitarbeitergewinnung 

Vorlage: 012/2023 
  
  
 9 Verschiedenes 
  
  
 
gez. Manfred Gausebeck 
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Tagesordnungspunkt: 
Warmwasser in den kommunalen Sporthallen 
 

Beschlussvorschlag: 
Ein Beschluss wird dann dazu gefasst, wenn die Situation einer Gasmangellage aktuell 
erscheint. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Im Zusammenhang mit einer zu erwartenden Gasmangellage wurde zur Reduzierung der 

Wärmeverbräuche in kommunalen Liegenschaften entschieden, die Warmwasserbereitung in 

Sporthallen abzustellen. Eine Abschaltung erfolgte Mitte August 2022 bis Mitte Januar 2023. 

Eine konkrete Aussage, wie viel Energie in diesem Zusammenhang eingespart wurde, kann 

aufgrund verschiedener Faktoren nicht getroffen werden. Die Erfassung der 

Energieverbräuche zur Warmwasserbereitung sowie zur Beheizung der Gebäude erfolgt 

mittels eines Wärmemengenzählers.  

Es kann also nicht differenziert werden, wie viel Energie für Warmwasser und Heizung im 

Einzelnen benötigt wird. Abgesehen davon ist eine monatliche Ablesung der Zählerstände in 

diesem Fall nur wenig aussagekräftig, diese müsste wesentlich engmaschiger erfolgen. 

Ausgehend von der Annahme, dass im September die Temperaturen nur eine geringfügige 

Beheizung der Gebäude erforderlich gemacht haben, wurden anhand von zwei 

Referenzgebäuden, folgende (mögliche) Einsparungen ermittelt. Bezogen auf einen 

durchschnittlichen Verbrauchswert der letzten drei Jahre ergibt sich für den Monat 

September 2022 eine Einsparung ca.800 kWh pro Gebäude. Dies entspricht einer Einsparung 

von ca. 35–40% der durchschnittlichen Verbrauchsmenge dieses Monats. 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 013/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
25.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  3Ö  3Ö  3
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Vorlage Nr. 013/2023 

... 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Zunächst ist durch die Abschaltung der Wassererwärmung in den Sporthallen vor Ort von 
einer Energieeinsparung und damit einhergehend von einem reduzierten CO2-Ausstoß 
auszugehen, welcher positive Auswirkungen auf den Klimaschutz hat.  
Nicht berücksichtigt sind dabei aber zu erwartende Verlagerungen, etwa durch warmes 
Duschen zuhause, deren Ausmaß an dieser Stelle nicht eingeschätzt werden kann. 
 

 

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Thönnes 
  
 

 

 

Sachverhalt: 
Die Fraktion Bündnis 90/Grüne und die Fraktion der CDU beantragen eine Aussprache zum 
Thema „Warmwasser in den kommunalen Sporthallen.“ Das warme Wasser in den 
Sporthallen wurde Ende des vergangenen Jahres wegen der zu erwartenden Gasmangellage 
abgeschaltet, um Energie zu sparen.  
Bereits seit Anfang Januar 2023 steht den Sportlerinnen und Sportlern wieder warmes 
Wasser zum Duschen zur Verfügung. 
Dennoch soll wegen künftiger Gasmangellagen die politische Diskussion darüber ermöglicht 
werden.   
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Vorlage Nr. 013/2023 

 

Anlagen: 
Schreiben der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 9. Januar 2023 
Schreiben der Fraktion der CDU vom 11. Januar 2023 

 

 
 
 
 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Weiper, Angela gez. Driever/Wermert 
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Tagesordnungspunkt: 
Ehrenamtskarte NRW 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt empfiehlt die Einführung der Ehrenamtskarte 
NRW in Nottuln 
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt empfiehlt die Einführung der Jubiläums-
Ehrenamtskarte NRW in Nottuln 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine finanziellen Auswirkungen 

 

Klimatische Auswirkungen: 

Keine klimatischen Auswirkungen 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 004/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
24.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4Ö  4Ö  4
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Vorlage Nr. 004/2023 

 

 

Sachverhalt: 
Die Ehrenamtskarte NRW  

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat zusammen mit Städten, Kreisen und 
Gemeinden des Landes eine landesweit gültige Ehrenamtskarte eingeführt (seit 2008). Die 
Ehrenamtskarte ist Ausdruck der Wertschätzung für den großen ehrenamtlichen Einsatz der 
Bürgerinnen und Bürger und verbindet diese Würdigung mit einem praktischen Nutzen. 
Menschen, die sich in besonderem zeitlichem Umfang (5 Stunden in der Woche / 250 
Stunden im Jahr) für das Gemeinwohl engagieren, können mit der Karte die Angebote 
öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen. Derzeit 
beteiligen sich 294 Kommunen und Städte in NRW an der Ehrenamtskarte, darunter 
Rosendahl, Coesfeld, Lüdinghausen, Ascheberg und Münster. Daraus ergeben sich 117 
Vergünstigungen im näheren Umfeld sowie 4.726 Möglichkeiten in NRW. In Nottuln werden, 
nach Zustimmung des Fachausschusses und des Rates, der Einzelhandel, die öffentlichen 
Schwimmbäder sowie Kulturveranstaltungen der Gemeinde für Vergünstigungen 
angeworben, sodass die Attraktivität der Ehrenamtskarte direkt vor Ort gewährleistet ist. Mit 
derzeit 60.572 ausgegebenen Ehrenamtskarten in NRW und rund 150 Vereinen in Nottuln 
und deren potenziellen Inhaber:innen der Ehrenamtskarte, bietet dieses Projekt nicht nur die 
Möglichkeit der Anerkennung, sondern auch Chancen für Marketing und 
Wirtschaftsförderung. 

Zusätzlich zur Ehrenamtskarte NRW hat das Land eine Jubiläums- Ehrenamtskarte für 
langjähriges ehrenamtliches Engagement eingeführt. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte ist eine 
besondere Ergänzung der bestehenden Ehrenamtskarte NRW. Sie ist gedacht für langjährig 
Engagierte, die die wöchentlich geforderte Anzahl von fünf Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit 
nicht oder nicht mehr erbringen. Voraussetzung für den Erhalt der Jubiläums-Ehrenamtskarte 
ist ein mindestens 25 Jahre andauerndes ehrenamtliches Engagement. 
 

Die Einführung der Jubiläums- bzw. Ehrenamtskarte wird vom Land durch eine 
Anschubfinanzierung (Nottuln: 1.500 Euro) sowie die kostenfreie Bereitstellung von 500 
Ehrenamtskarten unterstützt. Die Beantragung und Verlängerung der Ehrenamtskarte wird 
digital über die APP „Ehrenamtskarte NRW“ möglich sein, sodass eine schriftliche 
Beantragung möglich ist und den notwendigen Personaleinsatz reduziert. 

 

 
 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Kalkhoff, Vanessa gez. Driever/Wermert 
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Tagesordnungspunkt: 
Raum- und Platznutzung durch Gemeinde Nottuln und Pfarrei St. Martin 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Pfarrei St. Martin darf Räumlichkeiten der Gemeinde Nottuln rückwirkend zum 1.1.2023 

kostenlos nutzen. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mindereinnahmen bei der Raumvermietung, dafür ein deutlich reduzierter 

Verwaltungsaufwand und weiterhin kostenlose Nutzung von Plätzen und Räumen der Pfarrei 

St. Martin durch die Gemeinde. 

 

Klimatische Auswirkungen: 

Keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 011/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
25.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  5Ö  5Ö  5
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Vorlage Nr. 011/2023 

... 

Rat 14.03.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 011/2023 

 

 

Sachverhalt: 

Die Pfarrei St. Martin nutzt regelmäßig Räumlichkeiten der Gemeinde. Hierzu zählen Räume 

in den Schulen, dem Schulze Frenkings Hof und der Alten Amtmannei. Diese Nutzungen 

wurden bisher stets nach der geltenden Gebührenordnung abgerechnet. 

Gleichzeitig nutzt die Gemeinde bereits seit Jahren Räumlichkeiten und Plätze der Pfarrei St. 

Martin unentgeltlich. Hierzu zählt vor allem der kirchliche Teil des Stiftsplatzes (für den 

Wochenmarkt und Feste der Gemeinde), aber auch Räume in den Pfarrheimen für Wahlen 

und weitere Projekte. 

Im Gespräch mit Pfarrei wurde vorgeschlagen, dass die Gemeinde die kirchlichen 

Räumlichkeiten weiterhin kostenlos nutzen darf. Im Gegenzug dürfen Gruppen der Pfarrei die 

Räume der Gemeinde zukünftig unentgeltlich nutzen. Eine Auflistung dieser Gruppen wird 

noch abgestimmt. 

Den entfallenden Einnahmen steht ein deutlich reduzierter Verwaltungsaufwand entgegen. 

 
 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Driever, Christian gez. Driever/Wermert 
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Tagesordnungspunkt: 
Kulturförderung und Brauchtumspflege im Rahmen der Projektförderung 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die vom Kulturbeirat empfohlenen Beschlüsse werden umgesetzt. 
 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es steht im Haushalt 2023 ein Ansatz von 20.000 € zur Verfügung. Bei entsprechender 
Beschlussfassung sind hiervon 8.071,50 € vergeben. Es verbleibt ein Budget von 11.928,50 
€. 
 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 016/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
25.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  6Ö  6Ö  6
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Vorlage Nr. 016/2023 

... 

Rat 14.03.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 016/2023 

... 

 

Sachverhalt: 
Zu den von der Gemeinde Nottuln übernommenen freiwilligen Aufgaben zählt 
die Gewährleistung eines qualifizierten kulturellen Angebotes für ihre Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
Nach den Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln können bei Projekten kulturelle 
Leistungen aus möglichst vielen künstlerischen Bereichen gefördert werden, z. B. der 
Darstellenden Kunst und der Bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, des Medienbereiches, 
die ohne Fördermittel nicht möglich wären, für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind 
und 
 
• öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative und Mitverantwortung 
unterstützen, besondere Ausprägungen/ Leistungen der inhaltlichen Arbeit 
der kulturellen Träger und Beteiligten im jeweiligen Genre erwarten lassen, und 
die Vernetzung dieser Leistungen/ Träger untereinander fördern; 
 
• die die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten verschiedener Bevölkerungs- und 

Altersgruppen) in ihrem kulturellen Zusammenhang als Bestandteil einer 
umfassenden Stadtkultur verdeutlichen (soziokulturelle Projekte); 
 
• Modellprojekte, die innovative Ansätze in der Kulturarbeit und der Zusammenarbeit 

aufweisen. 
 
Hiermit muss das zu fördernde Projekt zumindest auch im Gemeindegebiet realisiert  
werden, bzw. einen klaren und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde haben. 
Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde sollen angemessen 
berücksichtigt werden. 
 
Es wurden neun Anträge (siehe Anlange) eingereicht und am 5. Januar 2023 sowie am 12. 
Januar 2023 vom Kulturbeirat beraten. Die Anträge sowie die Übersicht der Anträge inkl. 
beantragter Fördersummen und durch den Kulturbeirat empfohlener Fördersummen liegen 
der Vorlage als Anlage bei. 
 
Für den Antrag der Blasmusikvereinigung Nottuln e.V. wurde aufgrund des geplanten 
Veranstaltungsdatums am 19. März 2023 ein formloser Antrag auf vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn gestellt (siehe Anlage). 
 

 

 
 

Anlagen: 
 
Anlagen 1 – 9: Eingereichte Förderanträge 

• Blues in Nottuln e.V. – Blues Konzerte 

• Blues in Nottuln e.V. – Blues Sessions 

• Schapdettener für Schapdetten e.V. – Kleiner Musiksommer Schapdetten 

• Johannes Sandberger – Projekt-Orchester-Nottuln 
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Vorlage Nr. 016/2023 

 

• Alzheimer Gesellschaft im Kreis Coesfeld e.V. – Bildausstellung zum Thema 

„Jugendliche malen Demenz“ 

• Kameradschaft ehemaliger Soldaten Schapdetten – Jubiläumsfeier zum 100jährigen 

Bestehen der Kameradschaft 

• Blasmusikvereinigung Nottuln e.V. – Licht und Musik. Konzert im Rahmen der Reihe 

„Finde dein Licht“ des LWL 

• Kinder- und Jugendchor Steverlerchen & inCantare e.V. – Musical „Und nachts die 

Freiheit“ 

• Kinder- und Jugendchor Steverlerchen & inCantare e.V. – Kirchenmäuse – Singspiel 

der Steverlerchen 

Anlage 10: Mail mit formlosem Antrag zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für den Antrag der 
Blasmusikvereinigung Nottuln e.V. – Licht und Musik. Konzert im Rahmen der Reihe „Finde 
dein Licht“ des LWL 
 
Anlage 11: Übersicht-Anträge 
 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Orel, Rieke gez. Driever/Wermert 
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1

Orel, Rieke

Von: vorstand@bmv-nottuln.de

Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2023 12:21

An: Orel, Rieke

Betreff: Re: Antrag Förderung Konzertprojekt >Finde dein Licht 2023<

Anlagen: 2023-01-11 Antrag Förderung Konzert LIcht 2023.pdf

Hallo Frau Orel,  

 

wie telefonische besprochen, sende ich Ihnen den finalen Förderantrag zu. 

 

Da für das Konzertprojekt eine längere Vorbereitungszeit erforderlich ist, bitten wir darum, mit der Maßnahme 

vorzeitig beginnen zu können. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Jürgen Schulze Tilling 

— 

Blasmusikvereinigung Nottuln e. V. 

Horst 6 

48301 Nottuln 

02502 2299 764 

Vorstand@bmv-nottuln.de 

 

Am 11.01.2023 um 10:05 schrieb Orel, Rieke <Orel@nottuln.de>: 

 

Hallo Herr Schulze-Tilling, 
  
herzlichen Dank für die Zusendung Ihres Förderantrags. 
Beim Durchschauen des Finanzierungsplans ist mit eine Unstimmigkeit aufgefallen. Können Sie mich dazu 
bitte kurz zurückrufen, damit wir die Zahlen einmal gemeinsam durchgehen können? Sie erreichen mich 
unter der 02502 942-127. 
  
Viele Grüße 

  
Rieke Orel 
  

Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.
Logo Nottuln - Natur Kultur Genuss

 
  

  
Gemeinde Nottuln 

Fachbereich: Wirtschaft, Kultur, Marketing 

Ö  6Ö  6
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Verein/Gruppe Projektför-

derung

Antrag vom 

Veranstaltung

und

Projektzeitraum

für alle 

Bürgerinnen 

und Bürger 

zugänglich, 

öffentliches 

Interesse zu 

erwarten?

Eigeninitiativ

e und Mitver-

antwortung 

unterstützen

besondere 

Ausprägung/

Leistung der 

inhaltlichen 

Arbeit  der 

kulturellen 

Träger pp.

Realisierung 

im 

Gemeinde-

gebiet?

Gesamtkoste

n 

Eigenleistung/

weitere 

Förderer/

Sponsoren/

Spenden

 beteiligen sich 

mit

folgendem 

Betrag an den

Gesamtkosten

Beantragte 

Förderung

detaillierter 

Fiananzierun

gs-plan liegt 

vor?

Gesamtfinan-

zierung der 

Maßnahme 

gesichert 

und 

nachgewiese

n?

durch 

Kulturbeirat

zur 

Förderung

empfohlen

gewährter 

Zuschuss

nach 

Beschluss/

Beratung des

Ausschusses

gewährter 

Zuschuss 

nach 

Beschluss 

des Rates

Blues in Nottuln 15.11.2022 Blues Konzerte ja ja ja ja 9.305,00 € 400 € + 3200 € 5.705,00 € ja ja 1.000,00 €

Blues in Nottuln 16.11.2022 Blues Sessions ja ja ja ja 5.280,00 € 520 € + 480 € 4.280,00 € ja ja 800,00 €

Schapdettener für 

Schapdetten e.V.

29.12.2022 Kleiner Musiksommer 

Schapdetten; VA-

Datum 4.6.2023

ja ja ja ja 720,00 € 300,00 € 420,00 € ja ja 420,00 €

Johannes Sandberger 02.01.2023 Projekt-Orchester-

Nottuln; VA-Datum 

24.09.2023

ja ja ja ja 3.283,00 € 600 € + 580 € 2.103,00 € ja ja 1.051,50 €

Alzheimer Gesellschaft im 

Kreis Coesfeld e.V.

06.01.2023 Bilderausstellung 

"Jugendliche malen 

Demenz"; VA-Datum 

Sept 2023

ja ja ja ja 1.050,00 € 150,00 € 900,00 € ja ja 900,00 €

Kameradschaft 

ehemaliger Soldaten 

Schapdetten

06.01.2023 Jubiläumsfest zum 

100jährigen Bestehen 

der Kameradschaft 

ehem. Soldaten

ja ja ja 1.500,00 € 1.500,00 € ja ja 600,00 €

Blasmusikvereinigung 

Nottuln e.V.

11.01.2023 Licht und Musik - 

Konzert im Rahmen 

der Reihe "Finde dein 

Licht" des LWL

ja ja ja ja 6.350,00 € 2.210,00 € 3.140,00 € ja ja 2.500,00 €

Kinder- und Jugendchor 

Steverlerchen & inCantare

10.01.2023 Musical "Und nachts 

die Freiheit"

ja ja ja ja 1.250,00 € 800,00 € 400,00 € ja 400,00 €

Kinder- und Jugendchor 

Steverlerchen & inCantare

10.01.2023 Kirchenmäuse - 

Singspiel der 

Steverlerchen

ja ja ja ja 850,00 € 300,00 € 400,00 € ja 400,00 €

Gesamtsumme 18.848,00 € 8.071,50 €

Beratung im KSE am 08.02.2023, Entscheidung Rat am 14.03.2023

Jahressumme Kulturförderung 2023 20.000 €

Ö  6Ö  6
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Tagesordnungspunkt: 
Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt empfiehlt, die Änderung der 
Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln in der vorliegenden Form zu beschließen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 

Klimatische Auswirkungen: 
keine 
 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 14.03.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 017/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
25.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  7Ö  7Ö  7
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- 2 - 
Vorlage Nr. 017/2023 

 

 

Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Digitalisierung wird eine Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien angeregt.  
 
Ausschlaggebender Grund ist die Vereinfachung der Antragstellung für die Antragstellerin/ 
den Antragsteller über ein Online-Formular (in Planung). Außerdem ist das Einreichen von 
originalen Belegen für den Verwendungsnachweis nicht mehr zeitgemäß und macht das 
Verfahren unnötig aufwendig, da alle Belege nach Durchsicht wieder zurückgeschickt werden 
müssen. Der Verwendungsnachweis sollte perspektivisch ebenfalls online eingereicht werden 
können.  
 
Ein weiterer Punkt ist die Aufnahme von geförderten Projekten und Veranstaltungen in den 
neuen Veranstaltungskalender der Gemeinde (zur Zeit in Arbeit). Bereits bei der 
Antragstellung sollte in den Kulturförderrichtlinien darauf hingewiesen werden. 
 
Um für diese Zwecke – Digitalisierung, Vereinfachung des Prozesses der Antragstellung für 
Antragstellende und Gemeindemitarbeitende und Einbindung des neuen 
Veranstaltungskalenders - die Weichen zu stellen, werden in den Kulturförderrichtlinien 
folgende Punkte zur Überarbeitung vorgeschlagen: 

• Einfügen der Formulierungen „digital“ bzw. „in digitaler Form“ 

• Einfügen eines neuen Absatzes zur Aufnahme der bewilligten Projekte/ 

Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender 

• Neue Anordnung zweier Passagen zur besseren Übersicht und Verständlichkeit 

Die Kulturförderrichtlinien inkl. der markierten geänderten Bereiche sind als Anlage 
beigefügt. 
 

 

 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Orel, Rieke gez. Driever/Wermert 
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Kulturförderrichtlinien in der Gemeinde Nottuln 

Präambel  
 
Zu den von der Gemeinde Nottuln übernommenen freiwilligen Aufgaben zählt die 
Gewährleistung eines qualifizierten kulturellen Angebotes für ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Die lokale, kulturelle Identifikation bietet gerade in heutiger Zeit der Leistungs- und 
Massengesellschaft eine Ausgleichsfunktion mit zunehmender Bedeutung.  
 
Die nachfolgenden Richtlinien sind ein Beitrag zur Förderung von kulturellen 

Veranstaltungen. 

(1) Sinn und Zweck der Förderung  
 
Durch die Gewährung von Zuwendungen der Gemeinde Nottuln soll ein attraktives, und 
möglichst vielseitiges und abwechslungsreiches Kultur- und Kunstangebot für breite 
Bevölkerungsschichten geschaffen werden. Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass 
neben den gemeindlichen Veranstaltungen und Maßnahmen auch Vereine, kulturelle 
Gruppen und Initiativen oder einzelne Kunst- und Kulturschaffende mit eigenen 
Veranstaltungen oder Projekten zur gewünschten Qualität, Vielfalt und Farbigkeit des Kultur- 
und Kunstangebotes sowie zur kulturellen Bildung innerhalb der Gemeinde beitragen.  
 
(2) Gegenstand der Projektförderung  
 
Gefördert werden können bei Projekten kulturelle Leistungen aus möglichst vielen 
künstlerischen Bereichen, z. B. der Darstellenden Kunst und der Bildenden Kunst, der Musik, 
der Literatur oder des Medienbereiches, die ohne Fördermittel nicht möglich wären, die für 
Nottulner Einwohnerinnen und Einwohner zugänglich sind und  
 

• öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative und Mitverantwortung 
unterstützen, besondere Ausprägungen/Leistungen der inhaltlichen Arbeit der 
kulturellen Träger:innen und Beteiligten im jeweiligen Genre erwarten lassen, und die 
Vernetzung dieser Leistungen/Träger:innen untereinander fördern;  

• die die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten verschiedener Bevölkerungs- und 
Altersgruppen) in ihrem kulturellen Zusammenhang als Bestandteil einer 
umfassenden Stadtkultur verdeutlichen (soziokulturelle Projekte);  

• Modellprojekte, die innovative Ansätze in der Kulturarbeit und der Zusammenarbeit 
aufweisen;  

 
Weitere Förderkriterien bei Projekten:  

• das zu fördernde Projekt muss zumindest auch im Gemeindegebiet realisiert werden, 
bzw. einen klaren und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde haben;  

• Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde sollen 
angemessen berücksichtigt werden 

Ö  7Ö  7
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(3) Formen der Projektförderung  
 
Zuwendungen erfolgen in insbesondere folgenden Formen:  

• geldliche Förderung  

• Förderung durch Übernahme des Entgeltes bzw. der Betriebskostenpauschale für 
Räume und/oder Geräte  

sonstige Leistungen der Gemeinde, z. B. durch Übernahme der Kosten für die 
Inanspruchnahme des Bauhofes 

 

(4) Voraussetzungen der Projektförderung 

Die Zuwendungen nach diesen Richtlinien sind jeweils zweckgebunden und auf sie besteht 
kein Rechtsanspruch, auch besteht kein Anspruch auf eine 100 %-Förderung. Sie werden im 
Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt.  
 
Sämtliche Förderungen werden auf schriftlichen Antrag in Papierform oder digital gewährt. 
Der Antrag ist an den Fachbereich Wirtschaft, Kultur und Marketing der Gemeinde zu richten 
bzw. auf der Website der Gemeinde in digitaler Form auszufüllen.  
 
Die Förderung setzt in der Regel Eigenleistung voraus, die im Rahmen des Förderantrags in 
Form eines Kosten- und Finanzierungsplanes aufgeschlüsselt und verifizierbar vorgelegt 
werden müssen.  
Mit dem Einreichen eines Förderantrags geht die Aufnahme der Veranstaltung in den 
Veranstaltungskalender auf der Website der Gemeinde Nottuln einher. Dazu erfolgt im Falle 
einer Bewilligung eine Abfrage der Daten (Titel, Datum, Bewerbungstext) per E-Mail. 
 
Änderungen des Projektinhaltes oder Durchführungsdatums bedürfen einer zusätzlichen 
Bewilligung und müssen schriftlich beim Kulturbeirat beantragt werden. 
 
 
(5) Verfahrensgrundsätze bei der Projektförderung  
 
Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und sonstige Zusammenschlüsse, 
deren Veranstaltungen und Projekte nicht gewerblicher Art sind. In jedem Fall ist eine 
verantwortliche juristische oder natürliche Person zu benennen. 

 
Die Anträge können jederzeit eingereicht werden. Sie werden vom Kulturbeirat beraten, der 
seine Empfehlungen an den Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt ausspricht. Eine 
Entscheidung über die Anträge erfolgt im Anschluss durch den Rat. Die Termine für 
Ausschuss- und Ratssitzungen können der Homepage Website der Gemeinde Nottuln 
entnommen werden.  
 
Er Der Antrag muss enthält eine kurze Vorstellung der Antragstellerin oder des Antragstellers 
enthalten sowie eine Projektbeschreibung mit Datum und Veranstaltungsort des Projektes 
und einen Finanzierungsplan. Das Antragsformular ist auf der Website der Gemeinde Nottuln 
als PDF und/ oder digitaler Antrag verfügbar.  
 
Anträge auf geldwerte Förderung durch Erlass des Entgeltes können ebenfalls formlos 
schriftlich gestellt werden, dabei ist insbesondere die Fördernotwendigkeit zu begründen. 
 
Der Fachbereich Wirtschaft, Kultur, Marketing leistet bei Bedarf Hilfestellung bei der 
Antragstellung.  
 

Kommentiert [OR1]: Ergänzung für die Einführung des 
neuen Veranstaltungskalenders.  

Kommentiert [OR2]: Dieser Absatz stand zuvor unter „(5) 
Verfahrensgrundsätze bei der Projektförderung“, ist zur 
besseren Verständlichkeit nun unter „(4) Voraussetzungen 
der Projektförderung“ eingefügt 

Kommentiert [OR3]: Passage einen Absatz weiter nach 
unten gesetzt. 

Kommentiert [OR4]: Dieser Absatz stand zuvor unter „(4) 
Voraussetzungen der Projektförderung“, ist zur besseren 
Verständlichkeit nun unter „(5) Verfahrensgrundsätze bei 
der Projektförderung“ eingefügt 
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Der Inhalt von Entscheidungen über die Anträge ist den Antragsteller:innen schriftlich oder 
auf digitalem Wege bekanntzugeben. Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt kurzfristig 
nach der Entscheidung. Das Projekt bzw. die Veranstaltung darf erst nach der Förderzusage 
begonnen werden.  

 

Nach Abschluss der Maßnahme des Projekts bzw. der Veranstaltung muss innerhalb von acht 
Wochen ein Verwendungsnachweis in Papierform oder digital vorgelegt werden, bestehend 
aus Sachbericht und zahlenmäßigem Nachweis. Inhalt, Form und Frist des Nachweises 
werden im Bewilligungsbescheid festgelegt. Das Formular für den Verwendungsnachweis ist 
auf der Website der Gemeinde Nottuln als PDF und/ oder digitales Formular verfügbar. 

Dem Verwendungsnachweis sind quittierte Belege im Original oder im Duplikat in Kopie oder 
digital beizufügen. Die Belege werden nach erfolgter Prüfung an die Antragstellerin bzw. den 
Antragsteller zurückgegeben.  

Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung des Zuschusses behält sich die Gemeinde eine 
Rückforderung vor. 

 

Antragssteller:innen verpflichten sich, auf die Förderung der Gemeinde Nottuln in 
angemessener Weise in den zu Werbezwecken für das Projekt veröffentlichten digitalen und 
Print-Medien hinzuweisen. Hierzu ist das Logo der Gemeinde Nottuln zu verwenden, das 
beim Fachbereich Wirtschaft, Kultur, Marketing angefordert werden kann.  
 
(6) Inkrafttreten  
Die Kulturförderrichtlinien treten zum 04.05.2021 15.03.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Kulturförderrichtlinien, die seit dem 01.04.2019 04.05.2021 galten, außer Kraft. 

Kommentiert [OR5]: Ratssitzung am 14.03.2023 
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Tagesordnungspunkt: 
Vorstellung der Marketingkampagne zur Mitarbeitergewinnung 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 08.02.2023 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 012/2023 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
15 Wirtschaft und Tourismus 
Datum: 
24.01.2023 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8Ö  8Ö  8
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- 2 - 
Vorlage Nr. 012/2023 

 

 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung hat zur Gewinnung neuer Mitarbeiter:Innen eine Marketingkampagne 

entworfen. 

Die Kampagne sowie die denkbaren und geplanten Einsatzmöglichkeiten werden dem 

Ausschuss zur Kenntnis vorgestellt. 

 
 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Driever, Christian gez. Driever/Wermert 
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